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Feststel lunE

Umfang der Steuerbefreiung
Die Körperschaft ist,nach § 5 Abs. 1 Nr. I KstG von der Körperschaftsteuer befreit.sie ist nach § 3 Nr.' 6 Gewstc von der cewerbesteuer befreit.
HinHeise zur steuerbägünst igung
Die Körperschaft fördert im-sinne der §§ 51 ff. Ao ausschtießtich und unmittetbarfolEende gemeinnützige Zrecke:- Fönderung der Jugendhilfe (§ 52 Abs. 2 satz 1 Nr.4 Ao)

Hinuelse zur Ausstel lung von Zuwendungsbestät lgurXgen
Die Körperschaft ist beiechtigt, für §penden, äie-ilrr zur venu,endung für diese zgecke zugewendetr{erden, zuriendungsbestätigunEen--nach antlich-vorgeschriebenem voiOiücr-(S-SO Ab;.-i Esiüüi äijizu-stellen' Die amtlichen ltluster für die ausstellun! steuerlicher zuwenäunjioäitiiiöuägän-"iänän'rnInternet unter httBs://wwr.formulare-bfinv.de atI austüllbare Forrulare-iur värtüguäg.Die Körperschaft ist.berechtigt, für Mitgliedsbeiträge zuwenduntsEÄsiiiiäüngen nacn amttichvorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs. I E§tDV) auszusfellen.
zu$endungsbe§tätigungen für spenden und ggf. Mitg'liedsbeiträge dürfen nur ausgestellt uerden,wenn das Datum dieses. Freistellungsbescheios nicht ränger arä rünr .tanrä züiüäiiiägi. riiä-iijistist taggenau zu berechnen (s 63 Abs, 5 AO)

Haftung bei unrichtigen zuuendungsbestätigungen und fehlverwendeten zuuendungenl{er vor§ätzlich oder grob.fahrlä-sig eine-unFlchtige zuwendungsbestäiisung aussteltt oder veran-las§t, dass zuwendungen nicht zu dgn i! der Zuwendüngsoestäiiiuns-ändeöä6änen stereruÄtünstigienzwecken vervrendet werden, haftet für die entgangene §teuer. Däbei wiio-aie entgangene Einkomäen-steuer oder Körperschaftsteuer mit 3o %, die-enfgangene Gewerbesteuer pauschal mit 15% d$ zuwen-dung angesetzt (s tob Abs. 4 Estc, § 9 Abs. A Kslc,-s g Nr. S cewsiö)

Hinsreise zuü Kapitalertragsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen' die bis zurn 31.7z.zozs zufließen, reicht für die Abstandnahne vom Kapital-ertragsteuerabzugnach§44aabs.4undTsatzlNr.lsowieAbs.4bsatzlNr.3undAbs.Ib
satz I Nr. 3 EstG die vorlage dieses Bescheides oder die Ubertassun! äinär amtiiän-uäg-iäüÄidi"nKople dieses Bescheides aus. Das Gleiche gilt bis zum o. a. zeitpunftt tUr Oie erstaiiüng-voä-Kapitalentragsteuer nach s 44b Abs. 6 sati 1 Nr. 3 EStG durch Uai Jepoti-ünrenOe Kredit--oder
Fi nanzd i enst lei stungs i nst i tut .
Die ligrlage dleses Bescheides ist unzulässig, wenn die Erträge in einem wirtschaftlichenGeschäftsbetrieb anfallen, für den die gefröiung von aei raiöÄriönätfi{eüer 

"u"g"""nrossen 
ist.

Anßerkungen
Bitte beachten sie' das6 die Inanspruchnahme der steuerbefreiungen auch in zukunft von der tat-sächlichen Geschäftsführung abhängi, gig 99f uactrprüiun! aurcn äas rinanzamt - ggf. im Rahmen ei-ner Außenprüfung - !I!?rlieEt. Diö tatsächliche cäschäf[stührung muss-äui-äie ausschließlicheund unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten zwecke gerichlet sein und die aestirnmüngen-aerSatzung beachten.
Dies muss auch künftig durch ordnungsmäßige.Aufzejchnungen (Aufstellung der Einnahmen und Ausgab-en, Tätigkeitsbericht; vermögensübeisicht mit Nachweiseä-üuär-äii;ü'ünä*intnicktung der Rück-lagen) nachgewiesen werden (§ eS aO).

x**** Fortsetzung siehe seite 2 *****
Konten des Finanzamts Kreditinstitut:

LBB - Berliner Sparkasse
rBAN DE94 1005 0000 6600 0464 63
Postbank Ndl Deutsche Bank
IBAN DE09 1001 0010 0691 5551 oo

BIC BELADEBEffi

BIC PBNKDEFFMWeitere Informat'ionen auf der letzten Seite oder imInternet unte r www, be r I i n, delse n/ f i nanzen/steuern
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Er läuterungen
zur Überprüfung der tatsächlichen voraussetzungen für die Gemeinnützigkeit sind für
die Jahre 2021 - 2023 folgende Unterlagen bis zun 31.7.2024 einzureichen:

- Jahresabschlüsse (Kassenberichte)
(getrennt nach ideel lem Bereich, Vermögensvenwaltung, Zvreckbetrieb und ggf. iIirtschaft I iehen
Geschäftsbetrieb )
- Tätigkeitsberichte und
- Xörperschaftsteuererklänung mitte'ls Elsteronline (www.elsteronline.de) nach Vordruck Kst 1 mit
anlage Gen

Den Tätlgkeitsberichten nuss zu entnehmen sein, in welcher weise die tatsächliche ceschäftsführung
auf die Erfüllung der satzungsgemäßen zwecke gerichtet uar.

sofern die Steuerenklärung durch Personen und cesel lschaften im Sinne des § 3
Steuerberatungsgesetzes oder durch Buchstellen von Körperschaften und Vereinigungen i. S. des § 4
Nr. 3, 7 und I Steuerberatung§gesetzes angefertigt wird, gelten die Fristen gem. § 149 Abs, 3 AO.

Dieser Festsetzung liegen lhre (arn 07.A7.2021 um 21:56:40 Uhr) in authentifizierter Form übermit-
telten Daten zugrunde.

Rechtsbehe I fsbe Iehrung
Die in diesem Bescheid enthaltenen verraltungsakte können mit dem Einspruch angefochten werden.
Der Einspruch ist bei dem vorbezeiehneten Finanzamt oder bei der angegebenen Außenstel le
schriftlich einzureichenr diesem / dteser elektronisch zu übermitteln oder dort zur Niederschrift
zu erklären.
Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, sorreit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder
ersetztr sesen den ein zutässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige
Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist" tn dieserfi Fall rird der neue
VerHaltungsakt Gegenstand de§ Rechtsbehe't fsverfahrens.
Die Frist für die Eintegung eines Einspruchs beträgt einen Monat.
sie beginnt mit Abtauf des Tages, an dem lhnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden i§t. Bei
Zusendung durch einfachen Brief gi It die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als
beuirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren zeitpunkt zugegangen ist.
Bei Einlegung des Einspruchs soll der Verlraltungsakt bezeichnet werden, gegen den sich der
Einspruch richtet. Es soll angegeben $rerden' inli,ieu,eit der Veri{altungsakt angefochten wird. Ferner
sollen die Tatsachen, die zur Begründung dienenr und die Belyelsmittel angeführt fl€lrden.

mtenschutzhinseis
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der steuerverwaltung und über lhre
Rechtä nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen
entnehmen Sie bitte deB al lgeßeinen Informationsschreiben der Finanzver§aItung. Die§es
Informationsschreiben finden Sie unter wwt|,.finanzamt.de (unter der Rubrik "Datenschutz") oder
erhalten Sie bei lhrem Finanzamt.

lleitere Informationen

öffnungszei ten:

Angaben finden sie unter wwtx.berlin.de

'1

=i

ß
äiü

*,; l!
d
4W
d&

@
=


